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Erste Satzung zur Änderung der  
Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung  

für den Masterstudiengang Elektrotechnik 
der Universität Rostock 

 
vom 1. Dezember 2015 

 
Aufgrund von § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 38 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Januar 2011 (GVOBl. M-V S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 208, 211) geändert wurde, und der Rahmenprü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universität Rostock vom 9. Juli 2012 
(Mittl.bl. BM M-V 2012 S. 740), die zuletzt durch die Erste Satzung zur Änderung der Rahmenprüfungs-
ordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge vom 29. September 2013 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Universität Rostock Nr. 46/2013) geändert wurde, hat die Universität Rostock die folgende 
Satzung zur Änderung der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung für den Master-
studiengang Elektrotechnik erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Elektrotechnik 
vom 31. Juli 2013 wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 
a) Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 
 

„§ 3a Doppelabschluss“ 
 
b) Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 
 

„§ 7a Studienaufenthalt im Ausland“ 
 
 

2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 
 

„§ 3a 
Doppelabschluss 

 
(1) Die Universität Rostock und die Universidad Politécnica de Madrid haben ein Studienpro-
gramm über die Verleihung eines so genannten Double-Degrees (Doppelabschlusses) verein-
bart. Für den gleichzeitigen Erwerb des Doppelabschlusses müssen die Studierenden die Anfor-
derungen erfüllen, wie sie sich aus der gültigen Fassung des Doppelabschlussabkommens der 
beiden Universitäten ergeben. Die Studiendekanin/der Studiendekan und die Studienfachkoordi-
natorin/der Studienfachkoordinator für die Fakultät für Informatik und Elektrotechnik stehen für 
detaillierte Auskünfte zur Verfügung. Ergänzend gelten die nachfolgenden Bestimmungen. 
 
(2) Nach bestandener Abschlussprüfung verleiht die Fakultät für Informatik und Elektrotechnik der 
Universität Rostock den Hochschulgrad Master of Science (M.Sc.), die Universidad Politécnica 
de Madrid verleiht den Hochschulgrad Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y Servicios 
para la Sociedad de la Información (MSc. in Systems and Services Engineering for the Informati-
on Society). Die beiden Hochschulgrade können jeweils für sich geführt werden. Sollen beide 
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Grade zusammen geführt werden, so sind sie durch Schrägstrich zu verbinden. Dies gilt ebenfalls 
für die abgekürzte Form. 
 
(3) Den Studierenden wird durch die Partner unter Beachtung der Bestimmungen der Prüfungs-
ordnungen der Partner ein Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung, eine Urkunde über 
die Verleihung des akademischen Grades und ein englischsprachiges Diploma Supplement aus-
gestellt. Das Zeugnis, die Urkunde und das Diploma Supplement der Partner sind jeweils in der 
Weise zu verbinden, das deutlich wird, dass es sich um die Bewertung und den Abschluss nur 
eines Studienganges handelt. Die Ausgabe soll in der Regel an der Universität stattfinden, an der 
die Erstimmatrikulation erfolgte.“ 
 

 
3. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 
 

„§ 7a 
Studienaufenthalt im Ausland 

 
Der Masterstudiengang eröffnet den Studierenden alternativ zum Prüfungs- und Studienplan die Mög-
lichkeit, nach § 5 Absatz 2 und 3 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) freiwillig ein Semester 
an einer ausländischen Hochschule zu absolvieren. Der Auslandsaufenthalt ist frühzeitig vorzubereiten. 
Hierzu sucht die Studierende/der Studierende in der Regel im Verlauf des Semesters zuvor Kontakt zu 
der Fachstudienberaterin/dem Fachstudienberater, zum Prüfungsausschuss und zusätzlich zum  
Akademischen Auslandsamt der Universität Rostock. Der Auslandsaufenthalt ist durch die Studieren-
de/den Studierenden selbstständig zu organisieren und zu finanzieren. Er kann nach Maßgabe von § 19 
Absatz 7 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) auf Antrag an den Prüfungsausschuss je 
nach Dauer bis zu einem Semester nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. Studierende 
und die Vorsitzende/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses schließen gemäß § 5 Absatz 3 der 
Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) vor Aufnahme des Auslandaufenthalts eine Lehr- und 
Lernvereinbarung ab. Am ausländischen Studienstandort erworbene Kompetenzen werden anerkannt, 
sofern keine wesentlichen Unterschiede zu den im Rahmen des Masterstudiengang Elektrotechnik zu 
erwerbenden Kompetenzen bestehen.“ 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Universität Rostock in Kraft und gilt ab dem Sommersemester 2016. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Universität Rostock vom  
4. November 2015 und der Genehmigung des Rektors. 
 
 
Rostock, den 1. Dezember 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Der Rektor 
der Universität Rostock 

Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Schareck 
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